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RS OGH 1982/5/19 6Ob637/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1982

Norm

JN §88 A

JN §104 C

Rechtssatz

Bestehen aus der Urkunde selbst nicht behebbare Zweifel über den für die konkrete Geschäftsabwicklung

maßgebenden Sitz des Lieferwerkes, an dem auch der Gerichtsstand sein soll, ist der Nachweis der Zuständigkeit des

angerufenen Gerichtes nicht erbracht.

Entscheidungstexte

6 Ob 637/82
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